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Satzung

Allgemeine Bestimmungen

§1
Firma

Die Gesellschaft führt die Firma

PANTAFLIX AG.

§2
Sitz

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in München.

§3
Gegenstand des Unternehmens

3.1 Gegenstand des Unternehmens ist die Leitung von Unter
nehmen, die im Bereich der Unterhaltungsindustrie und
Kreativwirtschaft sowie damit in Zusammenhang stehenden
Geschäftsgebieten tätig sind, einschließlich des Haltens und
der Verwaltung sowie des Erwerbs und der Veräußerung von
Beteiligungen an solchen Unternehmen. Die Gesellschaft ist
berechtigt, selbst im Bereich Unterhaltung und Kreativwirt
schaft und damit im Zusammenhang stehenden Geschäfts-
gebieten tätig zu werden.

3.2 Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Ge
sellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeig
net sind. Die Gesellschaft darf sich an anderen Gesellschaf
ten im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmen
erwerben, die den gleichen oder ähnlichen Geschäftszweck
verfolgen und ihren Gesellschaftszweck auch über diese
ausüben. Die Gesellschaft darf Gesellschaften, an denen sie
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direkt oder indirekt beteiligt ist, Bürgschaften oder Kredite
gewähren, deren Verbindlichkeiten übernehmen oder sie auf
andere Weise unterstützen.

3.3 Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen unter gleicher
oder anderer Firma oder Tochtergesellschaften, jeweils im
In- und Ausland errichten, aufheben oder veräußern, Unter
nehmen oder Beteiligungen an solchen ganz oder teilweise
erwerben oder veräußern, Joint Ventures oder Kooperatio
nen mit anderen Unternehmen eingehen oder beenden, Un
ternehmen pachten oder verpachten, unter einheitlicher Lei
tung zusammenfassen, Unternehmensverträge oder ähnliche
Verträge, insbesondere Interessen-, Gemeinschafts-, Ge
schäftsbesorgungs- oder Betriebsführungsverträge mit ande
ren Unternehmen schließen oder beenden oder sich auf den
Erwerb-, die Verwaltung oder Veräußerung von Beteiligun
gen beschränken oder deren Geschäftsführung, die Vertre
tung sowie die Verwaltung von in- und ausländischen Unter
nehmen übernehmen. Die vorgenannten Maßnahmen gelten
insbesondere auch in Bezug auf solche Unternehmen, die
ganz oder teilweise den gleichen oder einen ähnlichen Ge
schäftsgegenstand wie die Gesellschaft haben.

§4
Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§5
Dauer der Gesellschaft

Die Gesellschaft ist für unbestimmte Zeit errichtet.

§6
Bekanntmachungen und Gerichtsstand

6.1 Gesellschaftsblatt im Sinne des § 25 AktG ist ausschließlich
der Bundesanzeiger. Bekanntmachungen, die nicht aufgrund
Gesetzes oder der Satzung in den Gesellschaftsblättern be
kannt zu machen sind (freiwillige Bekanntmachungen), kön



nen im Bundesanzeiger oder auf einer Webseite der Gesell
schaft erfolgen.

6.2 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten der Ge
sellschaft mit ihren Aktionären als solchen ist der für den Sitz
der Gesellschaft geltende allgemeine Gerichtsstand, sofern
für die Streitigkeiten nicht kraft zwingender gesetzlicher Best
immungen ein anderer Gerichtsstand vorgeschrieben ist.

6.3 Mitteilungen und Aufforderungen an die Aktionärinnen
und Aktionäre werden an die der Gesellschaft zuletzt be
kannt gegebene Anschrift gerichtet. Die Gesellschaft ist zur
Ubermittlung von Informationen an die Aktionärinnen und Ak
tionäre im Wege der Datenfernübertragung berechtigt.

II.
Grundkapital und Aktien

§7
Grundkapital und Aktien

7.1 Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR
21.288.879,00 (in Worten: EUR einundzwanzig Millionen
zweihundertachtundachzigtausendachthundertneunund
siebzig).

7.2 Das Grundkapital ist eingeteilt in 21.288.879 nennbetragslo
se Stückaktien. Die Aktien lauten auf den Inhaber.

7.3 Das Grundkapital der Gesellschaft wurde dadurch erbracht,
indem die PANTALEON Entertainment GmbH mit Sitz in
Kronberg im Taunus (Amtsgericht Königstein im Taunus,
HRB 8842) nach den § 190ff. UmwG formwechselnd in die
Rechtsform der Aktiengesellschaft umgewandelt wurde.

7.4 Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesell
schaft in der Zeit bis zum 20. Juli 2027 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um insgesamt bis zu EUR 9.403.414,00 durch
ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lau
tender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu er
höhen (Genehmigtes Kapital 2022). Den Aktionären steht
grundsätzlich ein Bezugsrecht zu.

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des



Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teil
weise auszuschließen. Der Ausschluss des Bezugsrechts ist
dabei nur in den folgenden Fällen zulässig:

(i) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn Aktien der Ge
sellschaft an der Börse gehandelt werden (regulierter Markt oder
Freiverkehr bzw. die Nachfolger dieser Segmente), die ausgege
benen Aktien 10% des Grundkapitals nicht übersteigen und der
Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits an der
Börse gehandelten Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und
Ausstattung nicht wesentlich im Sinne der §~ 203 Abs. 1 und 2,
186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet und alle eventuellen weite
ren Vorrausetzungen von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gewahrt sind.
Auf den Betrag von 10% des Grundkapitals ist der Betrag anzu
rechnen, der auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser
Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung aufgrund ande
rer entsprechender Ermächtigungen unter Ausschluss des Bezugs-
rechts in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung des § 186
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben beziehungsweise veräußert wer
den, soweit eine derartige Anrechnung gesetzlich geboten ist. Im
Sinne dieser Ermächtigung gilt als Ausgabebetrag bei Ubernahme
der neuen Aktien durch einen Emissionsmittler unter gleichzeitiger
Verpflichtung des Emissionsmittlers, die neuen Aktien einem oder
mehreren von der Gesellschaft bestimmten Dritten zum Erwerb
anzubieten, der Betrag, der von dem oder den Dritten zu zahlen
ist; diese Ermächtigung in (i) gilt für Kapitalerhöhungen, die bis
zum 15. Mai 2023 von Vorstand und Aufsichtsrat unter Ausnutzung
des Genehmigten Kapitals 2022 beschlossen wurden;

(ii) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Er
werb von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an
Unternehmen, gewerblichen Schutzrechten, wie z.B. Patenten, Mar
ken oder hierauf gerichtete Lizenzen, oder sonstigen Produktrechten
oder sonstigen Sacheinlagen, auch Schuldverschreibungen, Wan
delschuldverschreibungen und sonstigen Finanzinstrumenten;

(iii) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern von
Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw.
—pflichten, die von der Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaf
ten ausgegeben wurden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem
Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres Options
oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung einer Options- bzw.
Wandlungspflicht zustunde;

(iv) für Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den
weiteren Inhalt der Aktienrechte und die sonstigen Einzelheiten der
Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. Der Vorstand
ist ermächtigt, zu bestimmen, dass die neuen Aktien gemäß § 186
Abs. 5 AktG von einem Kreditinstitut oder einem nach § 53 Abs.1
Satz 1 oder § 53b Abs.1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätigen Unter
nehmen mit der Verpflichtung übernommen werden sollen, sie den
Aktionären zum Bezug anzubieten.
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entspre
chend dem jeweiligen Umfang der Grundkapitalerhöhung aus dem
Genehmigten Kapital 2022 abzuändern.



Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts
rats das Bezugsrecht der Aktionärinnen und Aktionäre für die
Kapitalerhöhungen, die vom Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrats aus dem Genehmigten Kapital 2022 nach der
Beendigung der Hauptversammlung am 15. Mai 2023 be
schlossen werden, ganz oder teilweise auszuschließen bei
Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn Aktien der Ge
sellschaft an der Börse gehandelt werden (regulierter Markt
oder Freiverkehr bzw. die Nachfolger dieser Segmente), die
ausgegebenen Aktien 10 % des Grundkapitals nicht über
steigen und der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsen-
preis der bereits an der Börse gehandelten Aktien der Ge
sellschaft gleicher Gattung und Ausstattung nicht wesentlich
im Sinne der §~ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
unterschreitet und alle eventuellen weiteren Voraussetzun
gen von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gewahrt sind. Auf den Be
trag von 10 % des Grundkapitals ist der Betrag anzurechnen,
der auf Beschlüsse zum Bezugsrechtsausschluss entfällt, die
nach dem 15. Mai 2023 gefasst werden aufgrund anderer
entsprechender Ermächtigungen unter Ausschluss des Be
zugsrechts in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung
des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG, soweit eine derartige Anrech
nung gesetzlich geboten I5t: Im Sinne dieser Ermächtigung
gilt als Ausgabebetrag bei Ubernahme der neuen Aktien
durch einen Emissionsmittler unter gleichzeitiger Verpflich
tung des Emissionsmittlers, die neuen Aktien einem oder
mehreren von der Gesellschaft bestimmten Dritten zum Er
werb anzubieten, der Betrag, der von dem oder den Dritten
zu zahlen ist.

7.5 Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 55.000,00
durch Ausgabe von bis zu 55.000 auf den Inhaber lautenden
nennbetragslosen Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2017). Die bedingte Kapitalerhöhung dient aus
schließlich der Erfüllung von Optionen, die aufgrund der Er
mächtigung der Hauptversammlung vom 19. Juli 2017 ge
mäß TOP 6 lit. b) bis zum 18. Juli 2022 gewährt wurden.

Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt,
wie die Inhaber der ausgegebenen Optionen von ihrem
Recht zum Bezug von Aktien der Gesellschaft Gebrauch
machen und die Gesellschaft zur Erfüllung der Optionen auf
dieses Bedingte Kapital 2017 zurückgreift. Die Ausgabe der
Aktien aus dem Bedingten Kapital 2017 erfolgt zu dem Aus
gabebetrag, wie er sich aus der Ermächtigung ergibt. Die
neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an,



in dem sie durch Ausübung von Optionen entstehen, am
Gewinn teil.

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 7 Abs. 1
und Abs. 5 der Satzung der Gesellschaft entsprechend der
jeweiligen Ausgabe von Bezugsaktien anzupassen sowie alle
sonstigen damit im Zusammenhang stehenden Anderungen
der Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen.

Entsprechendes gilt für den Fall der Nichtausnutzung der Ermäch
tigung zur Ausgabe von Bezugsrechten nach Ablauf des Ermäch
tigungszeitraums sowie für den Fall der Nichtausnutzung des Be
dingten Kapitals 2017 nach Ablauf der Fristen für die Ausübung
von Bezugsrechten.

7.6 Das Grundkapital ist um bis zu EUR 8.184.612,00 durch Ausgabe
von bis zu 8.184.612 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückak
tien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer
Ausgabe bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/1). Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie

(i) die Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschrei
bungen und/oder von Genussrechten mit Umtausch- oder
Bezugsrechten, die von der Gesellschaft oder ihr nachge
ordneten Konzernunternehmen aufgrund des in der Haupt
versammlung vom 21. Juli 2022 gefassten Ermächtigungs
beschlusses bis zum 20. Juli 2027 ausgegeben wurden, von
ihrem Umtausch- oder Bezugsrecht Gebrauch machen und
die Gesellschaft sich entschließt, die Umtausch- bzw. Be
zugsrechte aus diesem Bedingten Kapital 2022/1 zu bedie
nen, oder

(ii) die zur Wandlung verpflichteten Inhaber von Wandel-
und/oder Optionsschuldverschreibungen und/oder von Ge
nussrechten mit Um-tausch- oder Bezugsrechten, die von
der Gesellschaft oder ihren nachgeordneten Konzernunter
nehmen aufgrund des in der vom 21. Juli 2022 gefassten
Ermächtigungsbeschlusses bis zum 20. Juli 2027 ausgege
ben wurden, ihre Pflicht zum Umtausch erfüllen und die Ge
sellschaft sich entschließt, die Umtausch- bzw. Bezugsrech
te aus diesem Bedingten Kapital 2022/1 zu bedienen. Die
Ausgabe der Aktien erfolgt gemäß den Vorgaben des Er
mächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 21.
Juli 2022 unter Tagesordnungspunkt 6, d.h. insbesondere zu
mindestens 80% des durchschnittlichen Börsenkurses der
Aktie der Gesellschaft an den letzten 10 Börsenhandelsta
gen vor der Beschlussfassung des Vorstandes über die
Ausgabe der Schuldverschreibungen in der Eröffnungsaukti
on im XETRA®-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse
(oder einem von der Deutschen Börse AG bestimmten Nach
folgesystem) vor der Beschlussfassung des Vorstandes über
die Ausgabe der jeweiligen Schuldverschreibungen unter



Berücksichtigung von Anpassungen gemäß der im Be
schluss der vorgenannten Hauptversammlung unter Tages
ordnungspunkt 6 lit. h) bestimmten Verwässerungsschutzre
geln.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung
entsprechend dem jeweiligen Umfang der Grundkapitalerhö
hung aus dem Bedingten Kapital 2022 abzuändern.

7.7 Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 896.000,00
durch Ausgabe von bis zu 896.000 auf den Inhaber lauten
den nennbetragslosen Stückaktien bedingt erhöht (Bed ingtes
Kapital 2018/11). Die bedingte Kapitalerhöhung dient aus
schließlich der Erfüllung von Optionen, die aufgrund der Er
mächtigung der Hauptversammlung von 25. Juli 2018 gemäß
TOP 8 lit. b) bis zum 24. Juli 2023 gewährt wurden. Die be
dingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie
die Inhaber der ausgegebenen Optionen von ihrem Recht
zum Bezug von Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen
und die Gesellschaft zur Erfüllung der Optionen auf dieses
Bedingte Kapital 2018/11 zurückgreift. Die Ausgabe der Aktien
aus dem Bedingten Kapital 2018/11 erfolgt zu dem Ausgabe-
betrag, wie er sich aus der Ermächtigung ergibt. Die neuen
Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem
sie durch Ausübung von Optionen entstehen, am Gewinn
teil.

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 7 Abs. 1
und Abs. 7 der Satzung der Gesellschaft entsprechend der
jeweiligen Ausgabe von Bezugsaktien anzupassen sowie alle
sonstigen damit im Zusammenhang stehenden Anderungen
der Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen.
Entsprechendes gilt für den Fall der Nichtausnutzung der
Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugsrechten nach Ablauf
des Ermächtigungszeitraums sowie für den Fall der Nicht
ausnutzung des Bedingten Kapitals 2018/11 nach Ablauf der
Fristen für die Ausübung von Bezugsrechten.



7.8 Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 383.000,00 durch Ausga
be von bis zu 383.000 auf den Inhaber lautenden nennbetragslosen
Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019). Die bedingte Kapi
talerhöhung dient ausschließlich der Erfüllung von Optionen, die aufgrund
der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 23. Juli 2019 gemäß TOP
7 lit. b) in der Fassung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 10.
Dezember 2020 gemäß TOP 7 lit. a) und auch des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 26. August 2021 TOP 6 bis zum 22. Juli 2024
gewährt werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durch
geführt, wie die Inhaber der ausgegebenen Optionen von ihrem Recht
zum Bezug von Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen und die Ge
sellschaft zur Erfüllung der Optionen auf dieses Bedingte Kapital 2019
zurückgreift. Die Ausgabe der Aktien aus dem Bedingten Kapital 2019 er
folgt zu dem Ausgabebetrag, wie er sich aus der Ermächtigung ergibt.
Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem
sie durch Ausübung von Optionen entstehen, am Gewinn teil.

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 7 Abs. 1 und Abs. 8
der Satzung der Gesellschaft entsprechend der jeweiligen Ausgabe von
Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit im Zusammenhang
stehenden Anderungen der Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung
betreffen. Entsprechendes gilt für den Fall der Nichtausnutzung der Er
mächtigung zur Ausgabe von Bezugsrechten nach Ablauf des Ermächti
gungszeitraums sowie für den Fall der Nichtausnutzung des Bedingten
Kapitals 2019 nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von Bezugsrech
ten.

7.9 Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 712.152,00 durch Ausga
be von bis zu 712.152 auf den Inhaber lautenden nennbetrags-losen
Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/11). Die bedingte Ka
pitalerhöhung dient ausschließlich der Erfüllung von Optionen, die auf
grund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 21. Juli 2022 ge
mäß TOP 9 lit. b) bis zum 20. Juli 2027 gewährt werden. Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der aus
gegebenen Optionen von ihrem Recht zum Bezug von Aktien der Gesell
schaft Gebrauch machen und die Gesellschaft zur Erfüllung der Optionen
auf dieses Bedingte Kapital 2022/11 zurückgreift. Die Ausgabe der Aktien
aus dem Bedingten Kapital 2022/11 er-folgt zu dem Ausgabebetrag, wie er
sich aus der Ermächtigung ergibt. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn
des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Optionen ent
stehen, am Gewinn teil. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung
von § 7 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 9 der Satzung der Gesellschaft entspre
chend der jeweiligen Ausgabe von Bezugsaktien anzupassen sowie alle
sonstigen damit in Zusammenhang stehenden Anderungen der Satzung
vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen. Entsprechendes gilt für den
Fall der Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugs-
rechten nach Ablauf des Ermächtigungszeitraums sowie für den Fall der
Nichtausnutzung des Bedingten Kapitals 2022/11 nach Ablauf der Fristen
für die Ausübung von Bezugsrechten.

§8
Kapitalmaßnahmen

Bei Ausgabe neuer Aktien kann der Beginn der Gewinnbeteiligung abweichend
von § 60 Abs. 2 AktG festgelegt werden.



§9
Inhaberaktien, Form der Aktienurkunden

9.1 Die Aktien lauten auf den Inhaber. Dies gilt auch bei Kapital
erhöhungen, falls nichts anderes beschlossen wird.

9.2 Die Form der Aktienurkunden sowie der Gewinnanteils- und
Erneuerungsscheine bestimmt der Vorstand. Das Gleiche gilt
für Schuldverschreibungen und Zinsscheine.

9.3 Ein Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihres Anteils ist
ausgeschlossen. Die Gesellschaft kann eine oder mehrere
Sammelurkunden und/oder Einzelurkunden ausgeben.
Ebenso ist der Anspruch des Aktionärs auf Ausgabe von
Gewinnanteils- und Erneuerungsscheinen ausgeschlossen.

III.
Vorstand

§10
Zusammensetzung und Geschäftsordnung

10.1 Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einem Mitglied
oder mehreren Mitgliedern. Dies gilt auch für den Fall, dass
das Grundkapital der Gesellschaft den Betrag von EUR
3.000.000,00 übersteigt. Der Aufsichtsrat bestimmt die Zahl,
den Aufgabenkreis und die Amtszeit der Mitglieder des Vor
standes. Er kann einen Vorsitzenden und einen stellvertre
tenden Vorsitzenden des Vorstandes ernennen. Es können
auch stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellt werden.

10.2 Der Aufsichtsrat kann eine Geschäftsordnung für den Vor
stand erlassen.

§11
Vertretung der Gesellschaft

11.1 Sofern der Vorstand nur aus einem Mitglied besteht, wird die
Gesellschaft durch dieses Mitglied allein vertreten. Im Ubri
gen, bei mehreren Vorstandsmitgliedern, wird die Gesell
schaft durch zwei gemeinschaftlich handelnde Vorstandsmit
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glieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.

11.2 Der Aufsichtsrat kann einzelnen Mitgliedern des Vorstands
die Befugnis zur Alleinvertretung erteilen. Ferner kann er all
gemein oder für den Einzelfall einzelne Mitglieder des Vor
stands von dem Verbot der Mehrfachvertretung gemäß
§ 181, 2. Fall BGB befreien. § 112 AktG bleibt unberührt.

§12
Geschäftsführung

12.1 Der Vorstand leitet die Gesellschaft in eigener Verantwor
tung.

12.2 Sofern der Vorstand aus mehr als einem Mitglied besteht,
tragen die Mitglieder des Vorstandes gemeinsam die Ver
antwortung für die gesamte Geschäftsführung. Dabei führt
jedes Mitglied des Vorstandes den ihm zugewiesenen Ge
schäftsbereich in eigener Verantwortung.

12.3 Der Aufsichtsrat kann in der Geschäftsordnung für den Vor
stand bestimmen, dass bestimmte Arten von Geschäften,
insbesondere solche, die die Vermögens-, Finanz- oder Er
tragslage der Gesellschaft oder die Risikoexposition der Ge
sellschaft grundlegend verändern, sowie Gründung, Auflö
sung, Erwerb oder Veräußerung von Unternehmensbeteili
gungen ab einer vom Aufsichtsrat festzulegenden Grenze,
nur mit seiner Zustimmung vorgenommen werden dürfen.

12.4 Über Maßnahmen und Geschäfte, für die Gesetz, Satzung
oder Geschäftsordnung eine Entscheidung durch den ge
samten Vorstand vorschreiben, entscheidet der Vorstand
durch Beschluss. Gleiches gilt für Angelegenheiten, die über
einen einzelnen Geschäftsbereich hinausgreifen, die nicht
einem einzelnen Geschäftsbereich zugewiesen oder zuzu
ordnen sind und für solche Maßnahmen und Geschäfte eines
Geschäftsbereichs, die für die Gesellschaft von wesentlicher
Bedeutung sind.

12.5 Der Vorstand beschließt, soweit nicht Gesetz, Satzung oder
Geschäftsordnung etwas anderes vorschreiben, mit einfa
cher Mehrheit aller vorhandenen Stimmen. Besteht der Vor
stand aus mehr als zwei Mitgliedern, gibt bei Stimmengleich
heit die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.
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lv.
Aufsichtsrat

§13
Zusammensetzung, Amtsdauer und Ausgestaltung

13.1 Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern.

13.2 Die Aufsichtsratsmitglieder werden für die Zeit bis zur Been
digung der Hauptversammlung gewählt, die über ihre Entlas
tung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der
Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit
beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die Hauptversammlung
kann für Aufsichtsratsmitglieder bei deren Wahl eine kürzere
Amtszeit bestimmen. Scheidet ein von der Hauptversamm
lung gewähltes Mitglied vor Ablauf seiner Amtsdauer aus
dem Aufsichtsrat aus, so soll für dieses ein Nachfolger durch
das Gericht bestellt oder in einer außerordentlichen Haupt
versammlung bzw. der nächsten ordentlichen Hauptver
sammlung eine Neuwahl vorgenommen werden, es sei denn,
dass für das ausgeschiedene Mitglied ein Ersatzmitglied
nachrückt. Die Bestellung bzw. Wahl des Nachfolgers eines
vor Ablauf der Amtszeit ausgeschiedenen Mitglieds erfolgt
für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds,
soweit das Gericht bzw. die Hauptversammlung die Amtszeit
des Nachfolgers nicht abweichend festlegt.

13.3 Gleichzeitig mit den ordentlichen Aufsichtsratsmitgliedern
können für ein oder mehrere bestimmte Aufsichtsratsmitglie
der Ersatzmitglieder gewählt werden. Die Ersatzmitglieder
werden nach einer bei der Wahl festzulegenden Reihenfolge
Mitglieder des Aufsichtsrats, wenn Aufsichtsratsm itglieder,
als deren Ersatzmitglieder sie gewählt wurden, vor Ablauf
der Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Tritt ein Er
satzmitglied an die Stelle des Ausgeschiedenen, so erlischt
sein Amt, falls in der nächsten oder übernächsten Hauptver
sammlung nach Eintritt des Ersatzfalls eine Neuwahl für den
Ausgeschiedenen stattfindet, mit der Beendigung dieser
Hauptversammlung, andernfalls mit Ablauf der restlichen
Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsm itglieds. Eine
Person kann für mehrere Aufsichtsratsmitglieder zum Er
satzmitglied bestellt werden. Im Fall einer vor Ablauf der
Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds statt
findenden Neuwahl lebt die ursprüngliche Ersatzmitglied
schaft eines für mehrere Aufsichtsratsmitglieder bestellten
und für das ausgeschiedene Mitglied in den Aufsichtsrat



nachgerückten Ersatzmitglieds wieder auf. Das ausgeschie
dene Ersatzmitglied nimmt unter mehreren bestellten Er
satzm itgliedern seine ursprüngliche Position ein.

13.4 Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte für die Dauer seiner
Amtszeit einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden
Vorsitzenden. Willenserklärungen des Aufsichtsrats werden
in dessen Namen von dem Vorsitzenden und, in dessen
Verhinderungsfall, vom stellvertretenden Vorsitzenden abge
geben. Entsprechendes gilt für die Entgegennahme von Er
klärungen, die an den Aufsichtsrat gerichtet sind.

13.5 Ständiger Vertreter des Aufsichtsrats gegenüber Dritten, ins
besondere gegenüber Gerichten und Behörden sowie ge
genüber dem Vorstand, ist der Vorsitzende oder, im Falle
seiner Verhinderung, dessen Stellvertreter.

13.6 Jedes Mitglied und jedes Ersatzmitglied des Aufsichtsrats
kann sein Amt durch eine an den Vorsitzenden des Auf
sichtsrates oder den Vorstand zu richtende schriftliche Erklä
rung jederzeit mit einer Frist von zwei Wochen niederlegen,
bei Angabe eines wichtigen Grundes auch ohne Einhaltung
einer Frist.

§14
Vorsitzender und Stellvertreter

14.1 Der Aufsichtsrat wählt im Anschluss an die Hauptversamm
lung, mit deren Ablauf das Amt des vorherigen Aufsichtsrats
vorsitzenden endete oder wenn aus sonstigen Gründen kein
Aufsichtsratsvorsitzender bestimmt ist, in einer ohne beson
dere Einberufung stattfindenden Sitzung oder durch Be
schlussfassung außerhalb einer Sitzung aus seiner Mitte ei
nen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Die Sitzung bzw.
die Beschlussfassung wird von dem an Lebensjahren ältes
ten Aufsichtsratsmitglied geleitet. Die Amtszeit des Vorsit
zenden und des Stellvertreters entspricht, soweit bei der
Wahl nicht eine kürzere Amtszeit bestimmt wird, ihrer Amts
zeit als Mitglieder des Aufsichtsrats.

14.2 Scheidet der Vorsitzende oder der Stellvertreter vor Ablauf
der Amtszeit aus seinem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat ei
ne Neuwahl für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen
für dessen restliche Amtszeit vorzunehmen.



§15
Beschlüsse

15.1 Für Einberufung, Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung
des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse gelten die nachfol
genden Bestimmungen; in einer Geschäftsordnung können
ergänzende Bestimmungen getroffen werden.

15.2 Aufsichtsratsbeschlüsse werden in der Regel in Sitzungen
gefasst. Außerhalb von Sitzungen können Aufsichtsratsbe
schlüsse auch schriftlich, fernmündlich oder durch andere
vergleichbare Formen der Beschlussfassung (etwa durch Te
lefax, per E-Mail oder im Rahmen einer Videokonferenz)
oder durch eine kombinierte Beschlussfassung erfolgen, ein
Widerspruchsrecht der Mitglieder des Aufsichtsrats gegen
die Formen der Beschlussfassung die in diesem § 15.2 ge
nannt sind besteht nicht.

15.3 Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch den Vorsit
zenden unter Angabe der Tagesordnung mit einer Frist von
14 Tagen in Textform im Sinne des § 126b BGB einberufen.
Bei der Berechnung der Frist werden der Tag der Absendung
der Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In
dringenden Fällen kann der Vorsitzende die Frist angemes
sen abkürzen und per E-Mail, mündlich, fernmündlich oder
telegrafisch einberufen.

15.4 Der Aufsichtsrat muss mindestens zwei Sitzungen im Kalen
derhalbjahr abhalten. Der Aufsichtsrat ist ferner zu Sitzungen
einzuberufen, wenn eine geschäftliche Veranlassung dazu
vorliegt.

15.5 Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Aufsichtsrats
vorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung von seinem Stell
vertreter geleitet. Der Vorsitzende bestimmt die Reihenfolge,
in der die Gegenstände der Tagesordnung verhandelt wer
den, sowie die Art und Reihenfolge der Abstimmungen. Zu
Gegenständen der Tagesordnung, die nicht rechtzeitig be
kannt gegeben worden sind, kann nur Beschluss gefasst
werden, wenn kein Mitglied dem Verfahren widerspricht. Ab
wesenden Mitgliedern ist in einem solchen Fall innerhalb ei
ner vom Vorsitzenden zu bestimmenden angemessenen
Frist Gelegenheit zu geben, der Beschlussfassung nachträg
lich zu widersprechen.

15.6 An den Sitzungen des Aufsichtsrats sollen die Mitglieder des
Vorstands auf Einladung des Aufsichtsratsvorsitzenden teil
nehmen. Der Aufsichtsrat kann zu seinen Sitzungen auch
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Sachverständige und Aufsichtspersonen zur Beratung über
einzelne Gegenstände hinzuziehen. Ob solche Personen
beizuziehen sind, entscheidet der Aufsichtsrat mit der Mehr
heit seiner Stimmen.

15.7 Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglie
der ordnungsgemäß eingeladen sind und wenn an der Be
schlussfassung alle Mitglieder teilnehmen. Ein Mitglied
nimmt auch dann an der Beschlussfassung teil, wenn es sich
in den Abstimmungen der Stimme enthält. Abwesende Auf
sichtsratsmitglieder können dadurch an der Beschlussfas
sung teilnehmen, dass sie schriftliche Stimmabgaben durch
andere Aufsichtsratsmitglieder überreichen lassen. Perso
nen, die nicht dem Aufsichtsrat angehören, düifen nicht an
stelle von verhinderten Aufsichtsratsmitgliedern an den Sit
zungen des Aufsichtsrats teilnehmen.

15.8 Soweit das Gesetz oder die Satzung keine größere Mehrheit
bestimmen, bedürfen Beschlüsse des Aufsichtsrats der ein
fachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Stimmenthal
tungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet auch bei Wahlen die Stimme des Vor
sitzenden oder, falls der Vorsitzende nicht an der Beschluss
fassung teilnimmt, die Stimme des Stellvertreters.

15.9 Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats
ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Sitzungsvorsit
zenden zu unterzeichnen ist. Die Niederschrift über schrift
lich, fernmündlich, per Telefax, E-Mail, Videokonferenz oder
in einer kombinierten Beschlussfassung gefasste Beschlüsse
hat der Vorsitzende des Aufsichtsrats zu unterzeichnen und
allen Aufsichtsratsmitgliedern zuzuleiten.

§16
Geschäftsordnung und Anderungen der Satzungsfassun

16.1 Im Rahmen der zwingenden gesetzlichen Vorschriften und
der Bestimmungen dieser Satzung kann sich der Aufsichtsrat
eine Geschäftsordnung geben.

16.2 Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung zu
beschließen, die nur deren Fassung betreffen, insbesondere
auch Anderungen der Angaben über das Grundkapital ent
sprechend dem jeweiligen Umfang der Kapitalerhöhungen
aus bedingtem und genehmigtem Kapital bzw. der Kapital
herabsetzungen auf Grund der Einziehung von Aktien.



§17
Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder

17.1 Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben der Erstat
tung ihrer Auslagen eine jährliche Vergütung für jedes volle
Geschäftsjahr, in dem sie dem Aufsichtsrat angehören. Uber
die Höhe der Vergütung entscheidet die Hauptversammlung.
Eine etwa anfallende Umsatzsteuer wird gesondert vergütet.
Die Festsetzung gilt, bis die Hauptversammlung etwas ande
res beschließt. Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat
nicht während eines vollen Geschäftsjahres angehört haben,
erhalten die Vergütung für das Geschäftsjahr, in welchem sie
ausscheiden, zeitanteilig. Gleiches gilt, wenn ein Geschäfts
jahr nicht ein volles Kalenderjahr umfasst.

17.2 Die Gesellschaft ist berechtigt, die Mitglieder des Aufsichts
rats auf Kosten der Gesellschaft in angemessenem Umfang
und unter Vereinbarung eines angemessenen Selbstbehalts
gegen gesetzliche l-Iaftungsrisiken ihrer Aufsichtsratstätigkeit
zu versichern.

17.3 § 113 Abs. 2 AktG bleibt unberührt.

§18
Verschwiegenheitspflicht der Aufsichtsratsmitglieder

Über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, na
mentlich Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch ihre
Tätigkeit bekannt geworden sind, haben die Aufsichtsratsmitglieder
Stillschweigen zu bewahren. Bei Sitzungen des Aufsichtsrats anwe
sende Personen, die nicht Aufsichtsratsmitglieder sind, sind zur Ver
schwiegenheit ausdrücklich zu verpflichten.

V.
Hauptversammlung

§19
Ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung

19.1 Die ordentliche Hauptversammlung findet innerhalb der ers
ten acht Monate eines jeden Geschäftsjahres statt.



19.2 Außerordentliche Hauptversammlungen sind einzuberufen,
wenn es im Interesse der Gesellschaft erforderlich erscheint
oder notwendig ist.

§ 20
Ort und Einberufung

20.1 Die Hauptversammlung wird von dem Vorstand oder, in den
gesetzlich vorgeschriebenen Fällen, durch den Aufsichtsrat
einberufen. Sie findet nach Wahl des einberufenden Organs
am Sitz der Gesellschaft oder am Sitz einer deutschen Wert
papierbörse statt. Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis
zum 14. Mai 2028 die Hauptversammlung auch als Ver
sammlung ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und
Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptver
sammlung (virtuelle Hauptversammlung) einzuberufen sowie
die Bestimmungen zum Umfang und zum Verfahren einer
solchen virtuellen Hauptversammlung zu treffen. Diese wer
den mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt
gemacht.

20.2 Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt durch Be
kanntmachung in den Gesellschaftsblättern. Die Einberufung
muss mindestens dreißig Tage vor dem Tag, bis zu dessen
Ablauf sich die Aktionäre gemäß dieser Satzung vor der
Hauptversammlung anzumelden haben, bekannt gemacht
werden.

20.3 Rechtzeitig übersandte Gegenanträge der Aktionäre werden
unverzüglich und ausschließlich auf den Internetseiten der
Gesellschaft veröffentlicht.

20.4 Ersatzlos gestrichen

20.5 Ersatzlos gestrichen

§21
Recht zur Teilnahme

21.1 Aktionäre sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und
zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie sich vor
der Hauptversammlung angemeldet haben. Die Anmeldung
muss der Gesellschaft oder den sonst in der Einladung be
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zeichneten Stellen in Textform in deutscher oder englischer
Sprache mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung
zugehen.

21.2 Die Aktionäre müssen des Weiteren die Berechtigung zur
Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts nachweisen. Hierfür reicht ein Nachweis gemäß
§ 67c Abs. 3 AktG aus. er Nachweis muss sich auf einen
gemäß den gesetzlichen Vorgaben für börsennotierte Ge
sellschaften in der Einladung zu bestimmenden Zeitpunkt
beziehen und der Gesellschaft oder einer der sonst in der
Einladung bezeichneten Stellen mindestens sechs Tage vor
der Hauptversammlung zugehen. Die Regelungen dieser Zif
fer 21.2 gelten nur dann, wenn die Aktien der Gesellschaft gi
rosammelverwahrt werden.

§ 22
Vorsitz in der Hauptversammlung

22.1 Die Leitung der Hauptversammlung obliegt dem Vorsitzen
den des Aufsichtsrats, im Falle seiner Verhinderung oder,
wenn der Aufsichtsratsvorsitzende sein Amt aus sonstigen
Gründen nicht wahrnimmt, seinem Stellvertreter. Sind beide
verhindert oder nehmen das Amt aus sonstigen Gründen
nicht wahr, kann der Aufsichtsrat durch einen vor oder wäh
rend der Hauptversammlung gefassten Beschluss einen
Versammlungsleiter bestimmen. Wird hiervon keinen Ge
brauch, wird der Versammlungsleiter aus der Mitte der Aktio
näre durch die Hauptversammlung unter Leitung des ältesten
anwesenden Aktionärs gewählt.

22.2 Der Versammlungsleiter bestimmt die Reihenfolge, in der die
Gegenstände der Tagesordnung verhandelt werden, sowie
die Art und Reihenfolge der Absti mungen.

§ 23
Beschränkung des Rede- und Fragerechts der Aktionäre in der

Hauptversammlung

23.1 Der Vorsitzende hat das Recht, das Frage- und Rederecht
der Aktionäre zeitlich nach der Maßgabe des Folgenden zu
beschränken:
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a) Ist nach der in der Hauptversammlung zur Behandlung
anstehenden Tagesordnung nur über einzelne oder
mehrere der Gegenstände Verwendung des Bilanzge
winns, Entlastung der Mitglieder des Vorstands, Entlas
tung der Mitglieder des Aufsichtsrats, Wahl des Ab
schlussprüfers und Ermächtigung zum Erwerb eigener
Aktien Beschluss zu fassen, kann der Vorsitzende das
Rede- und Fragerecht der Aktionäre in solcher Weise
zeitlich beschränken, dass die Hauptversammlung ins
gesamt nicht länger als sechs Stunden dauert. Bei der
Berechnung der Dauer der Hauptversammlung bleiben
die Zeiträume außer Betracht, die auf Unterbrechungen
der Hauptversammlung und die Rede des Vorstands
sowie die Ausführungen des Vorsitzenden vor Beginn
der Generaldebatte entfallen.

b) Ist nach der in der Hauptversammlung zur Behandlung
anstehenden Tagesordnung auch über andere Gegen
stände als nach Buchstabe a) Beschluss zu fassen,
kann der Vorsitzende das Rede- und Fragerecht der
Aktionäre in solcher Weise zeitlich beschränken, dass
die Hauptversammlung insgesamt nicht länger als zehn
Stunden dauert. Buchstabe a) Satz 2 gilt entsprechend.

c) Der Vorsitzende kann die Rede- und Fragezeit eines
Aktionärs je Wortmeldung auf 15 Minuten beschränken
und, wenn sich im Zeitpunkt der Worterteilung an den
Aktionär mindestens drei weitere Redner angemeldet
haben, auf zehn Minuten. Der Vorsitzende kann die
Rede- und Fragezeit, die einem Aktionär während der
Versammlung insgesamt zusteht, auf 45 Minuten be
schränken.

d) Die Beschränkungen nach Buchstaben a) bis c) können
vom Vorsitzenden jederzeit, auch zu Beginn der Ver
sammlung angeordnet werden. Der Vorsitzende hat bei
der Ausübung des ihm eingeräumten Ermessens die
konkreten Umstände der Hauptversammlung zu beach
ten. Er hat sich insbesondere an den Geboten der
Sachdienlichkeit, der Verhältnismäßigkeit und der
Gleichbehandlung zu orientieren.

e) Beschränkungen nach Maßgabe der vorstehenden
Buchstaben a) bis d) gelten als angemessen im Sinne
des § 131 Abs. 2 Satz 2 AktG.
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23.2 Unabhängig von dem Recht der Vorsitzenden, das Frage- und
Rederecht der Aktionäre nach Maßgabe von Abs. 1 zu beschrän
ken, kann der Vorsitzende um 22:30 Uhr des Versammlungstags
den Debattenschluss anordnen und mit den Abstimmungen zu den
Tagesordnungspunkten beginnen. Nach Anordnung des Debat
tenschlusses sind weitere Fragen nicht mehr zulässig.

23.3 Das Recht des Vorsitzenden, das Rede- und Fragerecht der Akti
onäre über die Bestimmungen in Abs. 1 und 2 hinaus nach Maß
gabe der gesetzlichen Bestimmungen oder nach Maßgabe sonsti
ger in der Rechtsprechung anerkannter Grundsätze einzuschrän
ken, bleibt von den Regelungen in Abs. 1 und 2 unberührt.

§ 24
Beschlussfassung

24.1 Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.

24.2 Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht
zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, mit einfacher
Mehrheit der abgegebenen Stimmen und, sofern das Gesetz au
ßer der Stimmmehrheit eine Kapitalmehrheit vorschreibt, mit der
einfachen Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen
Grundkapitals gefasst. Stimmenthaltungen gelten als nicht abge
gebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abge
lehnt.

24.3 Bei Wahlen, in denen der Versammlungsleiter entscheidet, mehre
re Kandidaten gleichzeitig in einem Wahlvorgang zur Abstimmung
zu stellen, gilt derjenige als gewählt, der die meisten Stimmen auf
sich vereinigt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

24.4 Bei der Ausübung des Stimmrechts kann sich der Aktionär vertre
ten lassen. Die Gesellschaft kann bestimmen, dass Vollmachten
mittels elektronischer Medien oder per Telefax erteilt werden kön
nen und die Art der Erteilung im Einzelnen regeln. Des Weiteren
kann die Gesellschaft einen oder mehrere Mitarbeiter der Gesell
schaft oder Dritten als Stimmrechtsvertreter zur Verfügung stellen.
Die Einzelheiten für die Erteilung von Stimmrechtsvollmachten
werden zusammen mit der Einberufung der Hauptversammlung
den Aktionären bekannt gegeben oder den Aktionären auf eine in
der Einladung zur Hauptversammlung bekannt gegebenen Weise
zugänglich gemacht. Zwingende gesetzliche Bestimmungen blei
ben unberührt.

24.5 Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre auch oh
ne selbst vor Ort anwesend oder vertreten zu sein an der Haupt
versammlung teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte
ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausü
ben können (Online-Teilnahme) sowie Bestimmungen zum Um
fang und zum Verfahren ein solchen Teilnahme und Rechteaus
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übung zu treffen. Die Bestimmungen werden mit der Einberufung
der Hauptversammlung bekannt gemacht.

24.6 Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre
Stimmen, auch ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen,
schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben
dürfen (Briefwahl) sowie Bestimmungen zum Verfahren zu treffen.
Die Bestimmungen werden mit der Einberufung der Hauptver
sammlung bekannt gemacht.

§ 25
Teilnahme von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern,

Bild- und Tonübertragungen

25.1 Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sollen an der
Hauptversammlung persönlich teilnehmen. Mitgliedern des Auf
sichtsrats ist die Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege
der Bild- und Tonübertragung in den Fällen gestattet, in denen
ihnen aufgrund rechtlicher Einschränkungen, aus gesundheitlichen
Gründen, aufgrund ihres Aufenthalts im Ausland oder auf-grund
einer unangemessenen Anreisedauer die physische Präsenz am
Ort der Hauptversammlung nicht oder nur mit erheblichem Auf
wand möglich wäre oder wenn die Hauptversammlung als virtuelle
Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionärinnen
und Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptver
sammlung abgehalten wird.

25.2 Die Hauptversammlung kann auszugsweise oder vollständig in
Bild und Ton übertragen werden. Die Ubertragung kann auch in
einer Form erfolgen, zu der die Offentlichkeit uneingeschränkt Zu
gang hat. Der Vorstand entscheidet über Form, Umfang und ge
gebenenfalls über Zugangsbeschränkungen der Ubertragung. Die
Form der Ubertragung ist in der Einberufung bekannt zu geben.

VI.
Jahresabschluss und Gewinnverwendung

§ 26
Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung

26.1 Der Vorstand hat in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjah
res den Jahresabschluss sowie, wenn gesetzlich erforderlich, den
Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen und
unverzüglich dem Aufsichtsrat mit dem Vorschlag für die Verwen
dung des Bilanzgewinns sowie dem Abschlussprüfer (soweit die
Gesellschaft gesetzlich prüfpflichtig ist oder eine freiwillige Prüfung
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erfolgt) vorzulegen. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, ge
gebenenfalls den Lagebericht (soweit ein solcher aufgestellt wur
de) sowie den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns
zu
prüfen. Soweit die Gesellschaft gesetzlich prüfpflichtig ist, hat
der Abschlussprüfer an den Verhandlungen des Aufsichts
rats teilzunehmen und über die wesentlichen Ergebnisse
seiner Prüfung zu berichten.

26.2 Über das Ergebnis seiner Prüfung hat der Aufsichtsrat
schriftlich an die Hauptversammlung zu berichten. Er hat
seinen Bericht innerhalb eines Monats, nachdem ihm die
Vorlagen zugegangen sind, dem Vorstand zuzuleiten. Billigt
der Aufsichtsrat nach Prüfung den Jahresabschluss so ist
dieser festgestellt, sofern nicht Vorstand und Aufsichtsrat be
schließen, die Feststellung des Jahresabschlusses der
Hauptversammlung zu überlassen.

26.3 Nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats über das Er
gebnis seiner Prüfung hat der Vorstand unverzüglich die or
dentliche Hauptversammlung einzuberufen, die innerhalb der
ersten acht Monate eines jeden Geschäftsjahres stattzufin
den hat. Sie beschließt über die Entlastung des Vorstands
und des Aufsichtsrats sowie über die Verwendung des Bi
lanzgewinns und wählt ggfs. den Abschlussprüfer.

§ 27
Gewinnverwendung

27.1 Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des
sich aus dem festgestellten Jahresabschluss ergebenden Bi
lanzgewinns.

27.2 SteIlen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest,
so können sie Beträge bis zur Hälfte des Jahresüberschus
ses in andere Gewinnrücklagen einstellen. Sie sind darüber
hinaus berechtigt, weitere Beträge bis zu einem weiteren
Viertel des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen
einzustellen, wenn die anderen Rücklagen die Hälfte des
Grundkapitals nicht übersteigen oder soweit sie nach Einstel
lung die Hälfte des Grund kapitals nicht übersteigen würden.

27.3 Die Hauptversammlung kann in dem Beschluss über die
Verwendung des Bilanzgewinns weitere Beträge in Gewinn
rücklagen einstellen oder als Gewinn vortragen.
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27.4 Nach Ablauf des Geschäftsjahres kann der Vorstand mit Zu
stimmung des Aufsichtsrates im Rahmen der § 59 AktG ei
nen Abschlag auf den voraussichtlichen Bilanzgewinn an die
Aktionäre zahlen.

VII.
Schlussbestimmungen

§ 28
Deutsches Recht

Diese Satzung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

§ 29
Kosten

29.1 Die Gesellschaft trägt die mit der Gründung verbundenen
Kosten in Höhe von EUR 1.500,00.

29.2 Die Gesellschaft trägt die mit dem Formwechsel in die AG
verbundenen Kosten bis zum Betrag von EUR 5.000,00.

§ 30
Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teilweise
unwirksam sein oder werden oder sollte diese Satzung eine Lücke
aufweisen, soll dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser
Satzung nicht berühren. Vielmehr sind die Aktionäre verpflichtet, an
Stelle der ungültigen oder fehlenden Bestimmung eine solche Be
stimmung zu vereinbaren, wie sie vernünftigerweise von ihnen ver
einbart worden wäre, hätten sie bei der Aufstellung dieser Satzung
die Unwirksamkeit oder das Fehlen der betreffenden Bestimmung
erkannt.

- Ende der Satzung -


